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1 Anlass und Aufgabenstellung 
 

Anlass der Planung ist die Schaffung von Wohnfläche, um die Nachfrage nach Bauland in der Ortsge-

meinde Laufeld für die Zukunft abdecken zu können. Die Lage des Planareals liegt zwischen der Bebau-

ung Borwiese und der Weierbergstraße sowie der Bebauung des Wohngebietes Zum Eckelchen. Durch 

den Abriss eines leerstehenden und einsturzgefährdeten Gebäudes wird die beabsichtigte Flächener-

schließung möglich. Die Möglichkeit zur Nachverdichtung ist somit gegeben. 

„Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherung und Regelung der baulichen Nutzung und Ordnung des im 

Rahmen der Arrondierung und des Gebäudeabrisses sich ändernden Erscheinungsbildes der Fläche, aus-

gerichtet auf die zukünftig beabsichtigte Folgeentwicklung als Wohnbauland. Das Vorhaben stellt im 

nördlichen Teil des Geltungsbereiches den städtebaulichen Ersatz bestehender, mindergenutzter Be-

bauung dar. (Entnommen aus der Begründung zum Bebauungsplan)“ 

Durch die Flächenverfügbarkeit und der Möglichkeit der Erschließung über die Parzelle des zum Abriss 

vorgesehenen leerstehenden und abgängigen Gebäudes und der sinnvollen Folgenutzung einer mit ei-

nem Leerstand bebauten Fläche in der Ortslage, handelt es sich hier um den günstigsten Standort für 

eine Bauflächenausweisung in der Ortsgemeinde.  

Für die eigentliche Erschließungs-

straße sind 1.009 m² Bodenfläche er-

forderlich. Der nördliche Teilabschnitt 

ist bereits im Bestand versiegelt und 

nimmt hier eine Gesamtfläche von 

rund 138 m² ein. Demzufolge ist mit 

einer effektiven Neuversiegelung von 

871 m² zu rechnen. 

Laut Flächennutzungsplan ist der 

nördliche Bereich als gemischte Bau-

fläche ausgewiesen. Die südlichen 

Parzellen werden als landwirtschaftli-

che Nutzflächen (Wirtschaftsgrün-

land) dargestellt. Der westliche Rand-

bereich ist in der Planung als Extensiv-

grünland klassifiziert.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans 

soll im beschleunigten Verfahren 

gem. § 13b BauGB aufgestellt wer-

den.  

Die Rechtsgrundlagen zur Einbezie-

hung von Außenbereichsflächen in 

das beschleunigte Verfahren werden 

durch § 13b Baugesetzbuch (BauGB) 

geregelt. § 13b bezieht sich in seinem 

Inhalt auf § 13a BauGB.  

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem aktuellen Bebauungsplan mit Erschlie-
ßungsplanung. Die Erschließungsstraße nimmt insgesamt eine Fläche von 
rund 968 m² ein und erfolgt aus nördlicher Richtung über die Straße Bor-
wiese. 
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§ 13b BauGB sagt Folgendes aus: 

Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 

Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die 

sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach Satz 1 

kann nur bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 ist bis zum 31. 

Dezember 2021 zu fassen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Gesamtfläche von 7.395 m² und weist Bauland 

mit einer Flächengröße von 5.970 m2 auf. Bei einer GRZ von 0,4 ist mit einer überbaubaren Grundstücks-

fläche von mindestens 2.388 m2 zu rechnen. Die Erschließung (Straßen) nimmt eine Gesamtfläche von 

rund 1.009 m2 ein. Zusätzlich werden rund 416 m2 als öffentliche Grünfläche ausgewiesen.  

In diesem Fall ist § 13a Abs. 1 Satz 4 wertgebend, der besagt: Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, 

wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

Ob das Verfahren im Rahmen des § 13 b i. V. m. § 13 a BauGB durchgeführt werden kann, ist zu über-

prüfen. Hierbei ist gem. Anlage 1 Nr. 3.5 des Landes-UVPG Rheinland-Pfalz für die im Bebauungsplan 

vorgesehene Straße eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls i. S. d. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG durchzu-

führen. Nur bei einem positiven Ergebnis, d.h. die Umweltverträglichkeit bleibt durch das Vorhaben 

gewahrt, darf der Bebauungsplans gem. 13b BauGB aufgestellt werden. Führt die Prüfung zu dem Er-

gebnis, dass eine UVP-Pflicht besteht, ist der Bebauungsplan im Vollverfahren zu vollziehen. 

2 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
 

Die hier zu berücksichtigenden Gesetze sind: 

• Anlage 1, Nr. 3.5 LUVPG Rheinland-Pfalz: Bau einer öffentlichen Straße nach § 3 LStrG oder einer 

Privatstraße in allen anderen Fällen; ausgenommen Privatstraßen innerhalb der geschlossenen 

Ortslage oder innerhalb ausgewiesener Baugebiete; 

➔ Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls1 

• § 7 Abs. 1 UVPG: Bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben „A“ 

gekennzeichnet ist, führt die zuständige Behörde eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung 

der UVP-Pflicht durch. Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berück-

sichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn 

das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berück-

sichtigen wären. 

 

Bei der überschlägigen Prüfung handelt es sich um eine summarische Prüfung. Da die Vorprüfung überschlägig 

durchzuführen ist, reicht die plausible Erwartung, dass eine Realisierung des geplanten Vorhabens zu erheblichen, 

nachteiligen Umweltauswirkungen führen kann, aus (und umgekehrt), um eine UVP-Pflicht auszulösen; es bedarf 

somit keiner exakten Beweisführung.2 

 

Anhand der nachfolgenden Checkliste gemäß der Anlage 3 UVPG: Kriterien für die Vorprüfung im Rah-

men einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird geprüft, ob die Voraussetzungen für die Anwendung des 

 
1 Soweit nachstehend eine allgemeine Vorprüfung oder eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, 
nimmt dies Bezug auf die Regelungen des § 7 Abs. 1 und 2 UVPG. 
2 (Bund-Länder-Arbeitskreis "UVP", 2003) 



Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls | Seite 4 

Bebauungsplan „BORWIESE“, OG Laufeld 
 

 
 

 

Verfahrens nach § 13b i.V.m 13a BauGB für den Bebauungsplans „Borwiese“ der Ortsgemeinde Laufeld 

in der VG Wittlich-Land hinsichtlich der Umweltverträglichkeit bezüglich des Baus einer öffentlichen 

Straße nach § 3 LStrG gem. Anlage 1, Nr. 3.5 LUVPG erfüllt werden. 
 

k.A = keine Auswirkung 

gering =  geringe Auswirkung 

erheblich = erhebliche Auswirkung 

ent-erh = entscheidungserheblich 

 

Nr.  Kriterien 
Anlage 3 Kriterien für die Vorprüfung des Einzel-

falls im Rahmen einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) 

Erläuterung bzw. Begründung der Erheblichkeit EB 
(Erhebliche 

Beeinträchti-

gung) 

1. Merkmale des Vorhabens 

Die Merkmale des Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen: 

1.1 Größe und Ausgestaltung des ge-

samten Vorhabens und, soweit re-

levant, der Abrissarbeiten,  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 

eine Gesamtfläche von rund 7.395 m². Hiervon entfal-

len ca. 5.970 m² auf Bauland. Bei einer GRZ von 0,4 

erhalten wir eine überbaubare Grundstücksfläche von 

2.388 m². Für die Erschließung der Bauflächen ist der 

Neubau von knapp 1.009 m² Straße erforderlich. Hier 

ist jedoch zu beachten, dass von diesen 1.009 m² 

knapp 138 m² bereits als Bestandsversiegelung (Be-

standsstraße „Borwiese“) in die Beurteilung mit ein-

fließt. 

Die restliche Fläche von 416 m² entfällt auf öffentliche 

Grünfläche und ist nicht bewertungsrelevant. 

k.A. 

1.2 Zusammenwirken mit anderen be-

stehenden oder zugelassenen 

Vorhaben und Tätigkeiten, 

Ein kumulatives Zusammenwirken mit anderen beste-

henden oder zugelassenen Vorhaben oder Tätigkei-

ten, welche im erheblichen Maße nachhaltig auf die 

Umwelt wirken, sind bei der Umsetzung eines Wohn-

gebietes mit entsprechenden Erschließungsstraßen 

und dessen Anforderungen (stoffliche Grenzwerte, 

Lärmschutz u.a.) nicht anzunehmen.   

k.A. 

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, 

insbesondere Fläche, Boden, Was-

ser, Tiere, Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt, 

Die beanspruchte Fläche bzw. die effektive Flächen-

versiegelung des Wohngebietes beläuft sich auf rund 

3.259 m² (Bauland * GRZ 0,4 + (Erschließungsstraße – 

Bestandsversiegelung)). 

Somit werden für die hier relevante Erschließungs-

straße ca.  871 m² Bodenfläche neu versiegelt. Eine Be-

standsversiegelung von ca. 138 m² kann für die Be-

standsstraße „Borwiese“ angegeben werden. Somit ist 

für den Straßenbau und der Erschließung des Wohn-

gebietes eine effektive Neuversiegelung von rund 871 

m² zu erwarten. Die länge der geplanten Gemein-

destraße (Breite bis 5,5 m) liegt bei knapp 180 m. Auf-

grund dessen und der Bestandsversiegelung liegt die 

Flächennutzung unterhalb der Erheblichkeitsschwelle 

gering 
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Nr.  Kriterien 
Anlage 3 Kriterien für die Vorprüfung des Einzel-

falls im Rahmen einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) 

Erläuterung bzw. Begründung der Erheblichkeit EB 
(Erhebliche 

Beeinträchti-

gung) 

(→ kleinflächigen Betroffenheit).3 Erhebliche zu er-

wartende Umwelteinwirkungen durch den Flächen-

verbrauch sind nicht zu erwarten. 

Eine ähnliche Bewertung kann für das Schutzgut Bo-

den herangezogen werden, da die Flächenbeanspru-

chung direkt mit den Bodenfunktionen korreliert. Es 

ist keine großflächige Beanspruchung der Böden ge-

plant, noch gehen Böden, welche als Archiv der Kultur- 

und Naturgeschichte gelten, verloren.  

Grundwasser oder Oberflächengewässer werden 

nicht nachhaltig beeinträchtigt. Das anfallende Nie-

derschlagswasser wird sachgerecht ab- und dem Was-

serkreislauf wieder zugeführt. Wasser- oder Heilquel-

lenschutzgebiete sind nicht betroffen. 

Die Schutzbedürftigkeit von Tieren, Pflanzen und der 

biologischen Vielfalt wird durch die Erschließungs-

straße nicht erheblich beeinträchtigt, da keine ge-

schützten Biotope oder wertvolle Lebensräume von 

geschützten und schutzbedürftigen Arten bspw. Vo-

gel-/Anhang-IV- oder Rote-Liste-Arten überplant wer-

den. Die Neuplanung der Straße sieht den Eingriff in 

Intensivgrünland (intensiv genutzte Weide – starke 

Verdichtungserscheinungen) vor. Entsprechend wird 

der hier beschriebe Grünlandtyp als stark anthopogen 

überformt beschrieben. Intensivweiden unterstehen 

keinem Schutz, sind gut zu ersetzen und häufig in der 

heutigen Kulurlandschaft. Zum anderen verhindert die 

intensive Beweidung die Ansiedlung von spezialisier-

ten Tierarten wie Schmetterlingen, Käfer, Heschre-

cken, Spinnentieren, Vögel oder sonstige Kleinsäuger. 

Dementsprechend ist auch von nur einer geringen bi-

ologischen Vielfalt im Eingriffsbereich auszugehen. 

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne 

von § 3 Absatz 1 und 8 des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes, 

Die Abfälle von Wohngebieten sind zumeist typischer 

Verpackungsmüll (Plastik), Lebensmittelreste, Restab-

fall und Papier. Durch eine entsprechende Trennung 

und einer geregelten Abfallbeseitigung sind keine er-

heblichen Wirkungen anzunehmen. Fällt Sondermüll 

wie bspw. Batterien, Druckerpatronen, Toner etc. an, 

ist dieser vom Erzeuger selbstständig an geeigneter 

Stelle (Abfallwirtschaftsbetriebe, Elektrofachmärkte 

u.ä.)  zu entsorgen.  

k.A. 

 
3 Erheblichkeitsschwelle: Das Vorhaben, das Projekt muss nachweislich erheblich Wirkungen durch Veränderungen der Um-

welt hervorrufen (auch zukünftige Veränderungen, welche durch den Wirkfaktor bedingt sind). Beispielweise wird laut Ge-
setzgeber gem. Punkt 14.4 Anlage 1 UVPG erst eine UVP Pflicht bei dem Bau einer vier- bis mehrspurigen Bundesstraße mit 
einer Länge von 5 km ausgelöst. Diesbezüglich kann also nicht davon ausgegangen werden, dass eine einspurige Straßenpla-
nung mit einer Länge von rund 180 m, welche nicht in geschützte Biotope, Schutzgebiete oder schutzwürdige Bereiche ein-
greift, direkt eine Pflicht zur UVP auslöst. 
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Nr.  Kriterien 
Anlage 3 Kriterien für die Vorprüfung des Einzel-

falls im Rahmen einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) 

Erläuterung bzw. Begründung der Erheblichkeit EB 
(Erhebliche 

Beeinträchti-

gung) 

Die Erschließungsstraße selbst bedingt keine Abfälle 

im Sinne des § 3 Abs. 1 und 8.  

1.5 Umweltverschmutzungen und Be-

lästigungen 

Anlagen- und betriebsbedingt sind durch die Anlage 

einer Straße keine Umweltverschmutzungen zu erwar-

ten. Der Betrieb der Straße – bzw. die PKW-Belästi-

gung – liegt im siedlungstypischen Maß. Dies bedeutet 

ein gering erhöhtes Verkehrsaufkommen zu Stoßzei-

ten (morgens und abends). Wirtschafts-/Industrie- 

und Schwerlastverkehr sind aufgrund fehlender In-

dustrie- und Gewerbeeinrichtungen nicht anzuneh-

men. Entsprechend liegt die Verkehrsbelastung im 

wohngebietstypischen Bereich und unterhalb der Er-

heblichkeitsschwelle. 

k.A. 

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von Bedeutung 

sind, einschließlich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkennt-

nissen zufolge durch den Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit Blick auf: 

 

1.6.1 verwendete Stoffe und Technolo-

gien, 

Für den Straßenbau werden keine gefährlichen Stoffe 

und Technologien verwendet, noch gehen von der 

Versiegelungsfläche erhebliche nachteilige Wirkung 

hinsichtlich des Klimawandels aus. 

k.A. 

1.6.2 die Anfälligkeit des Vorhabens für 

Störfälle im Sinne des § 2 Nummer 

7 der Störfall-Verordnung, insbe-

sondere aufgrund seiner Verwirk-

lichung innerhalb des angemesse-

nen Sicherheitsabstandes zu Be-

triebsbereichen im Sinne des § 3 

Absatz 5a des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes, 

Eine Straßenplanung mit rund 871 m² effektiver Neu-

versiegelung bedingt keine Anfälligkeit im Sinne des § 

2 Nr. 7 der Störfall-Verordnung. 

k.A. 

1.7 Risiken für die menschliche Ge-

sundheit, z. B. durch Verunreini-

gung von Wasser oder Luft. 

Der Betrieb von Straßen verursacht Reifenabrieb, 

Feinstaub, Öl- und Kraftstoffrückstände und eine win-

terbedingte Salzbelastung der angrenzenden Vegeta-

tion und des Grundwassers. Bei der Erschließung von 

8 Wohnparzellen ist die PKW-Frequentierung als ge-

ring zu werten. Somit ist auch nur ein geringer Eintrag 

von Schadstoffen oder Salzen in die Vegetation und 

das Grundwasser zu erwarten. Aufgrund dessen wird 

das Risiko der Belastung durch den Straßenbetrieb als 

nicht erheblich gewertet. 

gering 

2.  Standort des Vorhabens  

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beein-

trächtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Be-

rücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwir-

kungsbereich zu beurteilen: 

2.1 bestehende Nutzung des Gebie-

tes, insbesondere als Fläche für 

Für die Straßenplanung wird ca. 871 m² landwirt-

schaftliche Nutzfläche (Intensivweide) beansprucht. 

k.A. 
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Nr.  Kriterien 
Anlage 3 Kriterien für die Vorprüfung des Einzel-

falls im Rahmen einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) 

Erläuterung bzw. Begründung der Erheblichkeit EB 
(Erhebliche 

Beeinträchti-

gung) 

Siedlung und Erholung, für land-, 

forst- und fischereiwirtschaftliche 

Nutzungen, für sonstige wirt-

schaftliche und öffentliche Nut-

zungen, Verkehr, Ver- und Entsor-

gung (Nutzungskriterien), 

Durch den Erwerb der Planungsflächen durch die Ge-

meinde sind keine betrieblichen Beeinträchtigungen 

von Existenzen oder Entwicklungsmöglichkeiten zu er-

warten bzw. bekannt. 

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität 

und Regenerationsfähigkeit der 

natürlichen Ressourcen, insbeson-

dere Fläche, Boden, Landschaft, 

Wasser, Tiere, Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt, des Gebiets und sei-

nes Untergrunds (Qualitätskrite-

rien), 

Die beanspruchte Fläche ist teilweise als landwirt-

schaftliche Nutzfläche (Dauergrünland gem. FNP) aus-

gewiesen. Geschützte Böden, wertvolles Ackerland o-

der schutzbedürftige Biotope bzw. erhaltenswerter 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen werden durch die 

Straße nicht beeinträchtigt. Wertvolle Sichtbeziehun-

gen oder markante Landschaftsbestandteile sind nicht 

vorhanden und unterliegen keiner erheblichen nach-

teiligen Beeinflussung 

k.A. 

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und 

von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien): 

 

2.3.1 Natura 2 000-Gebiete nach § 7 Ab-

satz 1 Nummer 8 des Bundesna-

turschutzgesetzes, 

Nicht betroffen k.A. 

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, so-

weit nicht bereits von Nummer 

2.3.1 erfasst, 

Nicht betroffen k.A. 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Na-

turmonumente nach § 24 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, so-

weit nicht bereits von Nummer 

2.3.1 erfasst, 

Nicht betroffen k.A. 

2.3.4 Biosphärenreservate und Land-

schaftsschutzgebiete gemäß den 

§§ 25 und 26 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, 

Nicht betroffen k.A. 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

Nicht betroffen k.A. 

2.3.6 geschützte Landschaftsbestand-

teile, einschließlich Alleen, nach § 

29 des Bundesnaturschutzgeset-

zes, 

Nicht betroffen k.A. 

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope 

nach § 30 des Bundesnaturschutz-

gesetzes, 

Nicht betroffen k.A. 
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Nr.  Kriterien 
Anlage 3 Kriterien für die Vorprüfung des Einzel-

falls im Rahmen einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) 

Erläuterung bzw. Begründung der Erheblichkeit EB 
(Erhebliche 

Beeinträchti-

gung) 

 
Abbildung 2: Keine Betroffenheit von Schutzgebieten, gesetzlich geschützten Biotope oder geschützten Landschaftsbe-
standteilen. Planareal ist durch die blaue Umrandung annähernd dargestellt. Luftbildquelle: LANIS RLP 

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 

des Wasserhaushaltsgesetzes, 

Heilquellenschutzgebiete nach § 

53 Absatz 4 des Wasserhaushalts-

gesetzes, Risikogebiete nach § 73 

Absatz 1 des Wasserhaushaltsge-

setzes sowie Überschwemmungs-

gebiete nach § 76 des Wasser-

haushaltsgesetzes, 

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Risi-

kogebiete sowie Überschwemmungsgebiete sind 

nicht vom Vorhaben betroffen.  

 

k.A. 

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschrif-

ten der Europäischen Union fest-

gelegten Umweltqualitätsnormen 

bereits überschritten sind, 

Solche Gebiete sind im näheren Umfeld nicht bekannt. k.A. 

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-

dichte, insbesondere Zentrale 

Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 

Nummer 2 des Raumordnungsge-

setzes, 

Solche Gebiete sind nicht betroffen. k.A. 

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten 

verzeichnete Denkmäler, Denk-

malensembles, Bodendenkmäler 

oder Gebiete, die von der durch 

die Länder bestimmten Denkmal-

schutzbehörde als archäologisch 

Gemäß der Stellungnahme der Generaldirektion Kul-

turelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landesarchä-

ologie vom 31.10.2018 sind keine archäologischen 

Fundstellen bekannt. Auch sonstige Denkmäler sind 

nicht bekannt. Eine Beeinträchtigung ist auszuschlie-

ßen. 

 

k.A. 
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Nr.  Kriterien 
Anlage 3 Kriterien für die Vorprüfung des Einzel-

falls im Rahmen einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) 

Erläuterung bzw. Begründung der Erheblichkeit EB 
(Erhebliche 

Beeinträchti-

gung) 

bedeutende Landschaften einge-

stuft worden sind. 

3.  Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind anhand 

der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist insbesondere 

folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen: 

3.1 der Art und dem Ausmaß der Aus-

wirkungen, insbesondere, wel-

ches geographische Gebiet betrof-

fen ist und wie viele Personen von 

den Auswirkungen voraussichtlich 

betroffen sind, 

Wie in den Nummern 1 und 2 bereits dargestellt, sind 

keine erheblichen Wirkungen bekannt, welche auf 

Schutzgebiete, den Menschen und die Umwelt im er-

heblichen Maße nachteilig wirken.  

Die Neuversiegelung liegt aufgrund ihrer geringen Flä-

chengröße unterhalb der Erheblichkeitsschwelle (Ver-

weis auf Fußnote 3) und ist somit nicht prüfungsrelevant. 

k.A. 

3.2 dem etwaigen grenzüberschrei-

tenden Charakter der Auswirkun-

gen, 

Eine grenzüberschreitende Auswirkung durch die ef-

fektive Neuversiegelung von 871 m² Erschließungs-

straße sind nicht – wie aus den Nummern 1 und 2 er-

sichtlich – erkennbar und somit nicht weiter prüfungs-

relevant. 

k.A. 

3.3 der Schwere und der Komplexität 

der Auswirkungen, 

Wie in Nummer 1 und 2 beschrieben ist die Schwere 

und Komplexität der Auswirkung des Straßenneubaus 

nicht erheblich und liegt unterhalb der Erheblichkeits-

schwelle (Verweis auf Fußnote 3). 

k.A. 

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Aus-

wirkungen, 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch die Realisie-

rung der Straßenplanung mit einer effektiven Neuver-

siegelung von 871 m² negative erhebliche Auswirkun-

gen auf die Umwelt ergeben sind nicht anzunehmen.  

k.A. 

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt 

des Eintretens sowie der Dauer, 

Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 

Auswirkungen, 

Das Vorhaben bzw. die Umsetzung des Wohngebiets 

inkl. Erschließung soll auf Dauer bestehen und ist so-

mit nicht umkehrbar. In diesem Fall ist eine effektive 

Neuversiegelung von 871 m² zu erwarten und liegt da-

mit unter der Erheblichkeitsschwelle.  

k.A. 

3.6 dem Zusammenwirken der Aus-

wirkungen mit den Auswirkungen 

anderer bestehender oder zuge-

lassener Vorhaben, 

Auch hinsichtlich des Zusammenwirkens bestehen 

nach Prüfung der Nummern 1 und 2 keine Bedenken. 

k.A. 

3.7 der Möglichkeit, die Auswirkun-

gen wirksam zu vermindern. 

Der Bebauungsplan, welcher auch die Straßenplanung 

umfasst, setzt grünordnerische Maßnahmen sowie ein 

Entwässerungskonzept fest. Diese Maßnahmen ver-

ringern zusätzlich die Folgen des Eingriffs.     

k.A. 
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3 Zusammenfassung 
 

Aufgrund der Vorhabens- und Standortmerkmale der im Bebauungsplan „Borwiese“ der OG Laufeld 

vorgesehen Erschließungsstraße sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich keine erheb-

lichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG zu erwarten. Schutzgebiete und -auswei-

sungen, Wirkungen auf den Menschen und sonstige Schutzgüter sind nicht betroffen. Dies wird beson-

ders durch die geringe Ausdehnung der Erschließungsstraße von 871 m² mit einer Länge von rund 180 

m (bei einer angenommenen Straßenbreite von bis zu 5,5 m) begründet. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 UVPG kommt zu dem Ergebnis, dass die Aufstellung 

des Bebauungsplans „Borwiese“ der Ortsgemeinde Laufeld in einem beschleunigten Verfahren nach § 

13b i.V.m. § 13a BauGB aufgestellt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKOlogik GbR 

Kuhnhöfen, 24. Oktober 2019   Tanja & Mark Baubkus, M.Sc. Umweltbiowissenschaften 
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